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Zur 7.AHV-Revision
Die aufgeschobenen
Begehren
Zugegeben —- das Problem der existenz-
sichernden AHV-Renten ist von grosser
allgemeiner Bedeutung. Ob und wie die-
ses wichtigste Anliegen der rentenberech-
tigten Bevölkerung gelöst werden soll,
bildet das Hauptthema der demnächst im
Ständerat zu behandelnden Botschaft des
Bundesrates zur 7. AHV-Revision. Die Fra-
ge, ob die geltenden Renten um 25% er-
höht oder durch eine Einheitsrente ersetzt
werden sollen, bildet zweifellos das Kern-
stück der parlamentarischen Diskussion.
Aber ist es gerechtfertigt, dieses Haupt-
thema derart zu isolieren, dass andere
längst bekannte Probleme auf unbestimm-
te Zeit verschoben werden, nachdem ge-
rade der gegenwärtigen AHV-Revision
eine grundsätzliche Bedeutung zukommen
soll? In der Botschaft, die immerhin den
Umfang eines kleinen Buches aufweist,
wird auf Seite 38 in sehr summarischer
Weise über diese Vertagung ausgeführt:

«Der Prüfung im Rahmen einer späteren
Revision bleiben noch einige Probleme
vorbehalten, von denen zwei erwähnt
seien, die noch einer allseitigen Abklä-
rung bedürfen. Es handelt sich um die
Anregung, die Ehepaaraltersrenten ab-
zuschaffen und durch einfache Alters-
renten für beide Ehegatten zu ersetzen
sowie um das Begehren, die Berech-
nung der einfachen Altersrente der ge-
schiedenen Frau neuzuordnen und hier-
für Beiträge des geschiedenen Mannes
heranzuziehen.»

Dem Uneingeweihten mögen diese Anlie-
gen tatsächlich als Bagatellen erscheinen.

Da aus dem zitierten Passus nicht einmal
ersichtlich ist, um welche tiefgreifenden
und sehr grundsätzlichen Probleme es
sich handelt, sei hierzu zur Orientierung
einer breiteren Öffentlichkeit ausgeführt:

1 Die geschiedene Frau ist bezüglich der
AHV-Rente ausserordentlich schlecht ge-
stellt, weil sämtliche Beiträge des Ehe-
mannes während allen Ehejahren diesem
allein gutgeschrieben werden. Von der
Verpflichtung zur Zahlung von AHV-Bei-
trägen sind befreit «die nichterwerbstäti-
gen Ehefrauen sowie die im Betrieb des

•Ehemannes mitarbeitenden Ehefrauen, so-
weit sie keinen Barlohn beziehen» (AHVG
Art. 3b). Wird nach vielen Jahren die Ehe
geschieden, erfolgt hinsichtlich der be-
zahlten AHV-Beiträge des Ehemannes kei-
ne güterrechtliche Auseinandersetzung,
obwohl dieselben mindestens als Vor-
schlag anzusprechen wären. Die Ehejahre
ohne selbständige Erwerbstätigkeit wer-
den der Ehefrau als blosse Beitragsjahre
angerechnet, was bedeutet, dass sie in
vielen Fällen nur die Minimalrente erhält.
Zu erwähnen sind insbesondere jene Fäl-
le, in denen Ehefrauen beim Inkrafttreten
der AHV keine Erwerbstätigkeit mehr aus-
geübt haben und im Zeitpunkt der Schei-
dung zu alt, zu verbraucht oder beruflich
zu wenig trainiert sind, um sich mit Er-
folg noch in das wirtschaftliche Leben
einzugliedern. Geradezu tragisch sind die
Fälle jener Ehefrauen, welche im Beruf
oder im Geschäft des Ehemannes mitge-
holten und durch ihren Einsatz dessen
Einkommen wesentlich erhöht haben. Der
Ehemann wird AHV-Bezüger auf Grund
eines dicken Beitragskontos — für die
Ehefrau resultiert die Mindestrente, weil
ihre arbeitsreichen Ehejahre nur als Bei-
tragsjahre gezählt werden. Ausserordent-
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lieh unbefriedigend sind ferner jene Fälle,
in denen der Ehemann nach Erreichung
der Rentenberechtigung verstirbt, ohne
sich nochmals verheiratet zu haben. Die
geschiedene Ehefrau bleibt gleichwohl
auf ihrer Minimalrente sitzen, wenn sie
sich nicht über Beiträge aus eigener Be-
rufstätigkeit ausweisen kann. Das Bei-
tragskonto des Ehemannes — geäuffnet
durch den Einsatz auch ihrer Arbeit —
ist für sie selbst in diesem Fall verloren.

2. In allen Staaten, welche eine fortschritt-
liehe Sozialversicherung für das Alter ken-
nen, werden keine Ehepaarrenten, son-
dem für jeden der beiden Partner ein-
fache Altersrenten ausbezahlt. Nach unse-
rem patriarchalischen System, welches
auch die AHV beherrscht, hat allein der
Ehemann Anspruch auf die Ehepaaral-
tersrente. Dies selbst dann, wenn vorher
die Ehefrau in eigener Berechtigung eine
einfache Altersrente bezogen hat. Mass-
gebend für die Berechnung dieser Ehe-
paaraltersrente ist der durchschnittliche
Jahresbeitrag des Ehemannes. Die Bei-
träge, welche die Ehefrau vor oder wäh-
rend der Ehe entrichtet hat, werden den
Beiträgen des Ehemannes nur dann zu-
gerechnet, wenn die Ehefrau die Entste-
hung des Anspruchs auf die Ehepaaral-
tersrente erlebt (AHVG Art. 32). Stirbt also
die Ehefrau, bevor sie das 60. Altersjahr
zurückgelegt hat, sind ihre Beiträge für
den Ehemann verloren. Dies gilt selbst in

jenen Fällen, in denen der Ehemann wäh-
rend langen Jahren erwerbsunfähig war
und die Mittel zur Bestreitung des Le-
bensunterhaites allein durch die erwerbs-
tätige Frau aufgebracht wurden. — Der
Ehemann ist für seine Beiträge bei der
AHV für sich selber und seine Ehefrau —
also für zwei Risiken — versichert. Ver-

stirbt er, bevor er das 65. Altersjahr zu-
rückgelegt hat, erhält die Witwe •— glück-
licherweise — eine Witwenrente oder eine
Witwenabfindung. Die erwerbstätige Frau
zahlt wohl die gleichen Beiträge wie der
Ehemann, ohne dass dadurch zwei Risi-
ken versichert wären. Es gibt keine «Wit-
werrente» — dies selbst dann nicht, wenn
die Ehefrau in langen Jahren anstrengen-
der Berufsarbeit erhebliche AHV-Beiträge
bezahlt und ihren invaliden Ehemann
allein unterhalten hat.

Die Aufteilung der Ehepaaraltersrente in
zwei einfache Altersrenten beider Ehe-
partner ist also nicht nur ein Problem von
akademischer Bedeutung. Sie bedeutet
nicht mehr und nicht weniger als die
Gleichstellung beider Partner im Hinblick
auf das versicherte Risiko. Die Ehepaar-
altersrente ist darüber hinaus administra-
tiv unzweckmässig, weil häufig der eine
oder andere Ehegatte in einem Pflege-
heim versorgt werden muss. In solchen
Fällen ist dann die Ehepaaraltersrente
wiederum häufig zu trennen. Das Alter ist
ferner durchaus nicht so friedlich, wie es
gerne geschildert wird — die zahlreichen
Altersbeschwerden und charakterlichen
Veränderungen bewirken sehr oft ein Aus-
einanderleben der Ehegatten und Streitig-
keiten über die Verwendung der beschei-
denen Mittel, welche durch die AHV ein-
gehen.
Die anvisierten Probleme haben in der
Praxis eine weit reichende Bedeutung, ihr
grundsätzliches Gehalt ist offensichtlich.
Die Problemlage als solche ist einleuch-
tend und überschaubar. Warum und für
wie lange werden also die «aufgeschobe-
nen Begehren» aus einer den Grund-
Sätzen gewidmeten AHV-Revision ausge-
klammert? Gertrud Heinzelmann
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